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Index 

51 Schulen 

Text 

§ 1 

Aus dem Kreise der land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer sind drei Vertreter als Mitglieder des 
Landwirtschaftlichen Schulbeirates jeweils in einem gesonderten Wahlgang zu wählen. In gleicher Weise 
ist für jedes Mitglied ein Ersatzmitglied zu wählen. 
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